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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1975

Norm

EheG §47

EheG §56 B

EheG §57

Rechtssatz

Es ist keineswegs erforderlich, daß die dem Ehegatten schon seit langem bekannten ehebrecherischen Beziehungen

des anderen Ehegatten bei Klagszustellung noch objektiv bestanden, es genügt vielmehr, wenn sie innerhalb des

gemäß § 57 EheG relevanten Zeitraumes bestanden.
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